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(4) Das Archivmaterial ist zu registrieren. Die wich
tigsten Dimensionen und Parameter sind zum Auffin
den und zum Auswerten in einem Ablochbeleg zu er
fassen.

(5> Die Erfassung, Sicherung, Erschließung und Aus
wertung des Archivgutes ist in einer Archivordnung zu 
regeln.

§14
Sdilußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. August 1970 in Kraft.

(2) Diese Anordnung gilt für alle Projektierungslei- 
stungen: die nach dem 31. Juli 1970 in Auftrag gege
ben werden.

(3) Für Projektierungsleistungen, die vor dem 
1. August 1970 in Auftrag gegeben worden sind, kann 
die Anwendung dieser Anordnung entsprechend ver
einbart werden.

(4) Die sich aus dieser Anordnung ergebenden Richt
linien und Ordnungen erläßt der Vorsitzende des Staat
lichen Komitees für Meliorationen in eigener Verant
wortung.

Berlin, den 22. Juni 1970

Der Vorsitzende 
des Rales für landwirtschaftliche Produktion 

und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik

E w a l d
Minister

Anordnung Nr. Pr. 50 
über die Inkraftsetzung der Anordnung 

über- Preise für Projektierungsleistungen 
für Meliorationen 

und wasserwirtschaftliche Vorhaben 
für die landwirtschaftliche Produktion

vom 20. Juli 1970

s §1

Die Anordnung vom 22. Juni 1970 über Preise für 
Projektierungsleistungen für Meliorationen und wasser
wirtschaftliche Vorhaben für die landwirtschaftliche

Produktion* wird ab 1. Januar 1971 in Kraft gesetzt. 
Sie gilt für alle Leistungen, die nach diesem Zeitpunkt 
erbracht werden.

§ 2

Die gemäß § 4 Abs. 1 der Anordnung vom 22. Juni 
1970 über Preise für Projektierungsleistungen für Me
liorationen und wasserwirtschaftliche Vorhaben für die 
landwirtschaftliche Produktion vorgegebenen Kennzah
len sind bereits ab 1. August 1970 bei dem Abschluß 
von Wirtschaftsverträgen zwischen den Vertragspart
nern zu. vereinbaren.

§ 3

Ab 1. Januar 1971 sind für den Geltungsbereich der 
Anordnung vom 22. Juni 1970 über Preise für Projek
tierungsleistungen für Meliorationen und wasserwirt
schaftliche Vorhaben für die landwirtschaftliche Pro
duktion nicht mehr anzuwenden:

— Preisanordnung Nr. 2036 vom 1. Februar 1965 — 
Bautedmische Projektierungsleistungen der volks
eigenen Betriebe — (Sonderdruck Nr. P 2305 des Ge
setzblattes)

— Preisanordnung Nr. 2036/1 vom 8. Februar 1966 — 
Bautechnische Projektierungsleistungen der volks
eigenen Betriebe — (Sonderdruck Nr. P 2309 des Ge
setzblattes).

§4

Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung in 
Kraft.

Berlin, den 20. Juli 1970

Der Vorsitzende 
des Rates für landwirtschaftliche Produktion 

und Nahrungsgüterwirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik

I. V.: К uh ri g 
Staatssekretär

• Diese Anordnung ist beim VEB Ingenieurbüro für Melio
rationen, 131 Bad Freienwalde, Goethestr. 1, zu bestellen.
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